
Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, den Stadtratsbeschluss Sportprogramm (Vorlagen-Nr.: 
VI/2015/01334) dahingehend umzusetzen, dass das vorhandene Sportprogramm novelliert 
wird in allen drei Beschlusspunkten vollumfänglich umzusetzen. 

Neben der Aktualisierung der 2016 beschlossenen Inhalte soll das Sportprogramm um 
einen Strategie- und Maßnahmenteil erweitert werden. 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die die Inhalte des 
Sportentwicklungskonzepts erfasst. 

Der Arbeitsgruppe sollten Es wird in diesem Kontext zudem angeregt, die Entwicklung 
eines Vorentwurfs partizipativ zu gestalten und dafür eine Arbeitsgruppe zu bilden, der 
neben dem zuständigen Geschäftsbereich der Stadt Halle der Stadtsportbund Halle e.V. und für 
den Nachwuchsleistungs- und Spitzensport der Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V. 
angehören. Themenbezogen können weitere Akteure der Sportorganisation in Sachsen-
Anhalt eingebunden werden, z.B. die Sportverbände, die die Interessen von Menschen 
mit Behinderungen vertreten Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt 
e.V., der Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt, leistungssporttragende Vereine und der congrav 
new sports e.V. 

Über die erfolgte angeregte Umsetzung Einsetzung Gründung der Arbeitsgruppe wird der 
Stadtrat im Juni September Dezember 2022 in Kenntnis gesetzt. 

Die Ergebnisse der angeregten Arbeitsgruppe werden dem Sportausschuss und dem 
Stadtrat im Juli 2023 vorgestellt. 

Anhand des durch die angeregte Arbeitsgruppe entwickelten Vorentwurfs und 
gegebenenfalls weiterer schriftlicher Zuarbeiten der Sportvereine und 
Landesfachverbände formuliert die Verwaltung das Sportentwicklungsprogramm und legt 
dazu im Dezember 2023 dem Stadtrat eine Beschlussvorlage vor. 

Das Sportentwicklungskonzept wird dem Stadtrat Ende 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Darüber hinaus wird angeregt, dass das Sportprogramm künftig den Namen 
„Sportentwicklungsprogramm der Stadt Halle (Saale)“ tragen soll. 

 
 


